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6. Änderung vom 16.10.2025 der Hundesteuersatzung der Stadt Kaarst 
vom 22.03.2011 in der Fassung der 5. Änderung vom 18.12.2024 

 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), und der §§ 
1, 2, 3 und 20 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 05. März 2024 (GV. NRW. S. 155), hat der Rat der Stadt Kaarst in seiner Sitzung 
vom 25.09.2025 nachfolgende Änderungssatzung beschlossen: 

 

Artikel 1 
6. Änderung der Hundesteuersatzung 

 
Die Hundesteuersatzung in der Fassung der 5. Änderung wird wie folgt 
geändert: 

 
1. § 2 Absatz 2 lit. e) erhält die nachfolgende Fassung: 

 
e) die bewiesen haben, dass sie unkontrolliert Wild, Vieh, Katzen oder Hunde 

  hetzen oder reißen, 
 

2.  § 2 Absatz 2 wird um den neuen lit. f) ergänzt: 
 

f) für die eine Gefährlichkeit im Einzelfall nach § 3 Abs. 3 Satz 1 Ziffern 1–6 
 Landeshundegesetz NRW festgestellt wurde. 

 
3.  § 4 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 
(3) Für Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB-XII), 
Grundsicherung im Alter bzw. bei Erwerbsminderung (§§ 41-46 SGB-XII) oder 
Bürgergeld (§§ 19-23 SGB-II) erhalten sowie für diesen einkommensmäßig 
gleichstehende Personen wird die Steuer auf Antrag auf ein Viertel des 
Steuersatzes nach § 2 ermäßigt, jedoch nur für einen Hund. 

 
4.  § 5 Absatz 5 wird hinzugefügt: 

 
(5) Erfüllt die Haltung den Tatbestand mehrerer Steuerermäßigungen 
nebeneinander, wird Ermäßigung nur in Höhe eines Ermäßigungssatzes gewährt. 
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Sehen die erfüllten Ermäßigungstatbestände unterschiedliche Ermäßigungssätze 
vor, wird der höchste erfüllte Ermäßigungssatz gewährt. 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 

 
Die vorstehende 6. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Stadt Kaarst 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis: 

 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW kann die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
2. die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

 
3. die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
4. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 

Kaarst, den 16.10.2025 
Die Bürgermeisterin 

 
 

Gez. 
Ursula Baum 
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Satzung über die Erhebung einer Beherbergungssteuer in der Stadt Kaarst 
(Beherbergungssteuersatzung) vom 16.10.2025 

Der Rat der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 25.09.2025 aufgrund des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) und der §§ 2, 3 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 
1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 
(GV. NRW. S. 155) die nachfolgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 Steuergläubiger 

Die Stadt Kaarst erhebt nach dieser Satzung eine Beherbergungssteuer als örtliche 
Aufwandsteuer. 

§ 2 Gegenstand der Steuer 

(1) Gegenstand der Beherbergungssteuer ist der über den Grundbedarf des Wohnens 
hinausgehende Aufwand des Beherbergungsgastes für die Möglichkeit einer 
entgeltlichen Übernachtung in einem Beherbergungsbetrieb, der gegen Entgelt eine 
Beherbergungsmöglichkeit zur Verfügung stellt; dies gilt unabhängig davon, ob die 
Beherbergungsleistung tatsächlich in Anspruch genommen wird. 

(2) Als Beherbergungsbetrieb gilt insbesondere: 

1. ein Hotel, 

2. ein Gasthof, 

3. eine Pension, 

4. ein Privatzimmer oder eine Privatwohnung, 

5. eine Jugendherberge, 

6. eine Ferienwohnung, 

7. ein Motel, 

8. ein Campingplatz oder 

9. eine ähnliche Einrichtung. 

(3) Der Übernachtung steht die Nutzung der Beherbergungsmöglichkeit, ohne dass 
eine Übernachtung erfolgt (zum Beispiel Tageszimmer), gleich, sofern hierfür ein 
gesonderter Aufwand betrieben wird. 
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§ 3 Bemessungsgrundlage und Steuersatz 

(1) Die Anzahl der entgeltlichen Übernachtungen je Beherbergungsgast 
(Beherbergungsleistung) stellt die Bemessungsgrundlage dar. 

(2) Der Steuersatz beträgt pro Übernachtung 3,00 EUR (Euro). 

 

§ 4 Steuerschuldner, Steuerentrichtungspflichtiger, Haftung 

(1) Steuerschuldner¹ ist der Beherbergungsgast. 

(2) Steuerentrichtungspflichtiger² ist der Betreiber des Beherbergungsbetriebes. Dies 
bedeutet, dass die Beherbergungssteuer für die Rechnung des Beherbergungsgastes 
zu entrichten ist. 

(3) Für Steuerentrichtungspflichtige im Sinne des § 4 Absatz 2 besteht neben dem 
Steuerschuldner im Sinne des § 4 Absatz 1 eine Haftung gemäß § 3 Absatz 4 KAG für 
die Beherbergungssteuer. 

(4) Steuerentrichtungspflichtige im Sinne des § 4 Absatz 2 sind als Haftungsschuldner 
neben dem Steuerschuldner im Sinne des § 4 Absatz 1 Gesamtschuldner. 

______ 

¹ Maßgeblich für die verwendeten Begrifflichkeiten (beispielsweise Steuerschuldner, 
Steuerentrichtungspflichtiger) sind diejenigen der über § 12 KAG geltenden Abgabenordnung (AO) in 
ihrer jeweils geltenden Fassung. 

² Siehe Fußnote Ziffer 1.  

 

§ 5 Entstehung des Steueranspruchs 

Der Steueranspruch entsteht mit Beginn der entgeltpflichtigen Beherbergungsleistung. 

 

§ 6 Pflichten des Steuerentrichtungspflichtigen 

 (1) Wer innerhalb der Stadt Kaarst einen Beherbergungsbetrieb betreibt, ist 
verpflichtet, den Beginn und das Ende seiner Tätigkeit, den Betreiberwechsel des 
Beherbergungsbetriebes und die Verlegung des Beherbergungsbetriebes der 
Abteilung „Steuern und Abgaben“ der Stadt Kaarst anzuzeigen. Die Anzeige ist vor 
Eintritt des jeweiligen anzeigepflichtigen Ereignisses zu erstatten. 
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(2) Weiterhin ist der Betreiber eines Beherbergungsbetriebes innerhalb der Stadt Kaarst 
verpflichtet, die Beherbergungssteuer (§ 2 Absatz 1) vom steuerpflichtigen 
Beherbergungsgast einzuziehen. 

(3) Für die Beherbergungsleistungen ist der Abteilung „Steuern und Abgaben“ der 
Stadt Kaarst bis zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres eine 
Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck oder in einer amtlich 
zugelassenen elektronischen Steuererklärung einzureichen. Die Steuererklärung muss 
vom Steuerentrichtungspflichtigen oder seinem Bevollmächtigten unterschrieben sein. 
Bei Abgabe einer amtlich zugelassenen elektronischen Steuererklärung tritt an Stelle 
der Unterschrift die dafür vorgesehene elektronische Identifizierung. 

(4) Der Beherbergungsbetrieb ist verpflichtet, mit Dienstausweis oder besonderer 
Vollmacht ausgestatteten Vertretern der Abteilung „Steuern und Abgaben“ der Stadt 
Kaarst zur Nachprüfung der Erklärungen, zur Feststellung von Abgabentatbeständen 
sowie zur Einsicht in die entsprechenden Geschäftsunterlagen Einlass zu gewähren. 

 

§ 7 Tatsächliche Verständigung 

Die Abteilung „Steuern und Abgaben“ der Stadt Kaarst kann abweichend von der 
Vorschrift des § 3 dieser Satzung die Besteuerungsgrundlage mit dem 
Beherbergungsbetrieb vereinbaren, wenn der Nachweis der abgabenrelevanten Daten 
im Einzelfall besonders schwierig ist. 

 

§ 8 Festsetzung und Fälligkeit 

Veranlagungszeitraum ist das Kalendervierteljahr. Die Beherbergungssteuer wird mit 
Bescheid festgesetzt und ist innerhalb eines Monats nach dessen Bekanntgabe zu 
entrichten.  

 

§ 9 Verspätungszuschlag 

Die Festsetzung eines Verspätungszuschlages bei Nichteinreichung oder nicht 
fristgerechter Einreichung einer Steuererklärung erfolgt nach § 152 AO in der jeweils 
geltenden Fassung. 
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§ 10 Mitwirkungspflichten 

(1) Hotel- und Zimmervermittlungsagenturen sowie Dienstleistungsunternehmen 
ähnlicher Art sind verpflichtet, der Abteilung „Steuern und Abgaben“ der Stadt Kaarst 
die Beherbergungsbetriebe mitzuteilen, an die entgeltliche Beherbergungsleistungen 
vermittelt werden. 

(2) Wer als Steuerentrichtungspflichtiger im Sinne des § 4 Absatz 2 seine Verpflichtung 
zur Einreichung der Steuererklärung sowie zur Einreichung von Unterlagen gemäß § 7 
nicht erfüllt, oder wenn der Steuerentrichtungspflichtige im Sinne des § 4 Absatz 2 nicht 
zu ermitteln ist, sind die in Absatz 1 genannten Agenturen und Unternehmen über die 
Verpflichtung nach Absatz 1 hinaus auf Verlangen der Abteilung „Steuern und 
Abgaben“ der Stadt Kaarst zur Mitteilung über die Person des Steuerpflichtigen und 
alle zur Steuererhebung erforderlichen Tatsachen verpflichtet (§ 12 Absatz 1 Ziffer 3a 
KAG in Verbindung mit § 93 Absatz 1 AO). Unter die diesbezügliche Verpflichtung fällt 
insbesondere die Auskunft darüber, ob und in welchem Umfang in dem 
Beherbergungsbetrieb entgeltliche Beherbergungsleistungen erfolgt sind. 

 

§ 11 Straftaten/Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 7 und 10 dieser Satzung können 
gemäß §§ 17, 20 KAG als Straftat beziehungsweise Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. 

 

§ 12 Geltung von Kommunalabgabengesetz und Abgabenordnung 

Soweit diese Satzung im Einzelnen nicht etwas anderes bestimmt, sind die Vorschriften 
der §§ 12 bis 22a KAG und der AO – soweit diese nach § 12 KAG für die Aufwandsteuern 
gelten – in der jeweiligen Fassung anzuwenden. 

 

§ 13 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2026 in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung einer Beherbergungssteuer in der Stadt 
Kaarst (Beherbergungssteuersatzung) vom 18.12.2024 außer Kraft. 

 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
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Hinweis: 

Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  

2. die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

3. die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 

Kaarst, den 16.10.2025 
Die Bürgermeisterin 
 
 
Gez. 
Ursula Baum 
 
 

 

Auslegung der Planunterlagen im Änderungsverfahren des Braunkohlenplans 
Garzweiler II für das aufgrund des vereinbarten Kohleausstiegs geänderte 
Tagebauvorhaben Garzweiler II einschließlich der im Bereich Frimmersdorf 
erfolgten Anpassungen 

Der Braunkohlenausschuss hat in seiner 176. Sitzung am 26.09.2025 die öffentliche 
Auslegung des Braunkohlenplans „Braunkohlenplan Garzweiler II für das aufgrund des 
vereinbarten Kohleausstiegs geänderte Tagebauvorhaben Garzweiler II einschließlich 
der im Bereich Frimmersdorf erfolgten Anpassungen“ auf der Grundlage des 
Vorentwurfes (Stand: September 2025) einschließlich der zeichnerischen Festlegung 
(Stand: September 2025) beschlossen und die Regionalplanungsbehörde der 
Bezirksregierung Köln beauftragt, die Beteiligung gemäß § 9 Abs. 2 ROG durchzuführen 
(vgl. Sitzungsvorlage BKA 0863). 
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Einordnung des Verfahrens 

Als Anschlussplanung an den Tagebau Frimmersdorf wurde der Braunkohlenplan 
Garzweiler II am 31.05.1995 durch das damalige Ministerium für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen genehmigt. Auf 
einer Fläche von etwa 48 km² sah dieser für eine sichere Energieversorgung vorrangig 
den Abbau von Braunkohle vor. Der Tagebau entwickelte sich im Geltungsbereich von 
Garzweiler II ab 2006, die Auskohlung der Lagerstätte war bis 2044 vorgesehen.  

Am 03.03.2017 stellte der Braunkohlenausschuss auf Grundlage der Leitentscheidung 
des Landes Nordrhein-Westfalen von 2016 die wesentliche Änderung der 
Grundannahmen fest und leitete ein Braunkohlenplanänderungsverfahren ein. 

Nachdem das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) für den Tagebau 
Garzweiler II zunächst eine Beendigung der Kohlegewinnung im Jahr 2038 vorsah, 
verständigten sich das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das 
Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-
Westfalen und die RWE Power AG am 04.10.2022 auf einen vorgezogenen 
Kohleausstieg im Jahr 2030.  

Vor diesem Hintergrund fasste der Braunkohlenausschuss am 25.11.2022 den 
Beschluss, die bisherigen Arbeiten zur Anpassung des Braunkohlenplanes Garzweiler II 
an die Leitentscheidungen 2016 und 2021 einzustellen und das Änderungsverfahren 
neu zu starten. Der Braunkohlenausschuss beauftrage die Regionalplanungsbehörde 
darüber hinaus zu prüfen, wie die sich für den räumlichen Bereich des 
Braunkohlenplanes Frimmersdorf ergebenden Änderungen für die 
Wiedernutzbarmachung planerisch und möglichst in einem Verfahren bearbeitet 
werden können.  

Auch fasste der Braunkohlenausschuss am 25.11.2022 den Beschluss, die 
Umweltprüfung und die Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 LPlG 
NRW in einem Verfahren durchzuführen. 

Durch das Gesetz zur Beschleunigung des Braunkohlenausstiegs im Rheinischen Revier 
vom 19.12.2022 erfolgten Änderungen des KVBG, u.a. im Hinblick auf § 48 Abs. 1 KVBG: 
Die energiepolitische und energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche 
Bedarf zur Gewährleistung einer sicheren und zuverlässigen Energieversorgung werden 
für den Tagebau Garzweiler II nunmehr in den Grenzen der Leitentscheidung der 
Landesregierung von Nordrhein-Westfalen vom 23.03.2021 festgestellt. Ein Erhalt der 
Ortschaften des dritten Umsiedlungsabschnittes (Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, 
Unterwestrich und Berverath sowie der Holzweiler Höfe (Eggerather Hof, Roitzerhof, 
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Weyerhof)), jeweils mit einem angemessenen Abstand, soll bei der weiteren 
Tagebauführung sichergestellt werden. 

Am 17.03.2023 beschloss der Braunkohlenausschuss, die Änderung des 
Braunkohlenplans Garzweiler II und des Braunkohlenplans Frimmersdorf in einem 
gemeinsamen Verfahren durch die Änderung des Braunkohlenplans „Garzweiler II und 
seine Erweiterung um die Änderung der Wiedernutzbarmachung im Bereich des 
Braunkohlenplanes Frimmersdorf“ durchzuführen.  

Auf der Grundlage von überschlägigen Umweltangaben der Bergbautreibenden (RWE 
Power AG) wurden im September 2023 die betroffenen Öffentlichen Stellen frühzeitig 
unterrichtet und ein Scoping durchgeführt. Die Bergbautreibende wurde am 
18.03.2024 über den Rahmen des Untersuchungsumfangs der 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterrichtet.  

Am 19.09.2023 wurde die Leitentscheidung 2023 des Landes Nordrhein-Westfalen 
veröffentlicht und damit wesentliche landesplanerische Vorgaben für den Tagebau 
Garzweiler II vorgegeben. So gilt es insbesondere, die Flächeninanspruchnahme auf 
das erforderliche Maß zu beschränken. Dabei soll die zukünftige Abbaugrenze zu den 
Erkelenzer Ortschaften Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich sowie Berverath 
den Feldhöfen Eggeratherhof, Roitzerhof und Weyerhof sowie den Ortschaften 
Mönchengladbach-Wanlo und Titz-Jackerath einen Abstand von mindestens 400 m 
und zur Ortschaft Erkelenz-Holzweiler einen Abstand von 500 m einhalten. Die 
Rekultivierung soll insgesamt hochwertig und flächenschonend erfolgen und dabei die 
regionale Wasserversorgung gesichert und die Entwicklung eines naturnahen 
Gewässers sichergestellt werden. Die Leitentscheidung 2023 schreibt darüber hinaus 
ein vorzeitiges und sozialverträgliches Ende der Umsiedlungen der fünf Ortschaften 
Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath sowie der Holzweiler 
Höfe vor. Es gilt, die fünf Ortschaften zu Dörfern der Zukunft zu entwickeln.  

Die vorgenannten landesplanerische Vorgaben werden mit dem vorliegenden 
Änderungsverfahren umgesetzt.  
 
Nach Beauftragung eines ergänzenden Massengutachtens im November 2023 legte 
die Bergbautreibende am 18.01.2024 eine aktualisierte Vorhabenbeschreibung vor, auf 
deren Grundlage mit Beschluss vom 15.03.2024 die Regionalplanungsbehörde mit der 
Erarbeitung eines Vorentwurfs beauftragt wurde. 
 
Aufbau des Braunkohlenplans 

Der Vorentwurf legt - nach einem einführenden Kapitel 0 - in Kapitel 1 und in der 
zeichnerischen Festlegung Ziele für die räumliche und zeitliche Ausdehnung der 
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Abbaumaßnahmen fest. Die Kapitel 2 bis 8 erläutern die Themen rund um den 
Wasserhaushalt, den Naturhaushalt, die Emissionen, Kultur und sonstige Sachgüter, 
Umsiedlung, Verkehr und die Grundzüge der Oberflächengestaltung einschließlich der 
Anpassungen im Bereich des Braunkohlenplans Frimmersdorf. 

Kapitel 9 stellt die Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich Umweltprüfung 
gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 LPlG NRW in einem gemeinsamen Verfahren dar und enthält 
damit die Inhalte des Umweltberichts i.S.v. § 8 Abs. 1 ROG. Abschließend folgt in Kapitel 
10 die Sozialverträglichkeitsprüfung des hiesigen  Braunkohlenplanänderungs-
verfahrens. 

Neben der zeichnerischen und verbindlichen Festlegung des Braunkohlenplans 
Garzweiler II sind in vier informatorischen Erläuterungskarten die zukünftigen 
Nutzungsschwerpunkte, mögliche Zwischennutzungen, der Vergleich zwischen den 
Abbaugrenzen und den Sicherheitslinien des aktuell rechtsverbindlichen 
Braunkohlenplans von 1995 und der nunmehr im vorliegenden Änderungsverfahren 
geplanten Abbaugrenzen und Sicherheitslinien sowie der Bestand als auch die Planung 
der überörtlichen Straßen im Abbaugebiet dargestellt. 
 
Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltprüfung 

Bei dem zu ändernden Braunkohlenplan handelt es sich um einen Raumordnungsplan 
(§ 2 Abs. 1 LPlG NRW). Für die Änderung eines Raumordnungsplans ist gemäß § 35 
Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Anlage 5, Nr. 1.5 UVPG eine Strategische Umweltprüfung 
(Umweltprüfung) durchzuführen. Die Umweltprüfung wird gemäß § 48 S. 1 UVPG nach 
dem Raumordnungsgesetz (ROG) durchgeführt. Die Anforderungen an die 
Umweltprüfung ergeben sich insbesondere aus den §§ 8 ff. i.V.m. § 7 Abs. 7 ROG sowie 
den §§ 27 ff. i.V.m. § 30 Abs. 1 S. 2 LPlG NRW.  

Des Weiteren erfordert die Änderung des Vorhabens Tagebau Garzweiler II unter 
Berücksichtigung der §§ 52 Abs. 2c, 2a, 2b, 57c BBergG in Verbindung mit § 1 Nr. 1b) 
bb) und cc) UVP-V Bergbau sowie § 27 Abs. 1 LPlG NRW eine vorhabenbezogene 
Umweltverträglichkeitsprüfung (vgl. § 7 Abs. 3 S. 1 UVPG und bestätigt durch 
Bezirksregierung Köln sowie Beschlüsse BKA v. 25.11.2022 (165. Sitzung) und v. 
17.03.2023 (166. Sitzung)). Die verfahrensrechtlichen Anforderungen ergeben sich 
insoweit aus den §§ 4 ff. UVPG. 

Der Braunkohlenausschuss hat in seiner 165. Sitzung am 25.11.2022 beschlossen, dass 
die Umweltprüfung und die Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 27 Abs. 1 LPlG in 
einem gemeinsamen Verfahren durchzuführen sind. Sowohl die Umweltprüfung als 
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auch die Umweltverträglichkeitsprüfung sind unselbständige Teile des 
Braunkohlenplanänderungsverfahrens (§ 27 Abs. 1 LPlG i.V.m. §§ 4, 33 UVPG). 

Die Anforderungen an das im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführende Beteiligungsverfahren ergeben sich aus den §§ 18 ff. UVPG. Diese 
Anforderungen reichen teilweise weiter als die Anforderungen an eine Umweltprüfung 
nach § 48 S. 1 UVPG i.V.m. § 9 ROG. Insbesondere sind für die 
Umweltverträglichkeitsprüfung längere Äußerungsfristen und die Durchführung eines 
Erörterungstermins vorgesehen. Für das vom Braunkohlenausschuss beschlossene 
gemeinsame Verfahren werden vorliegend vorsorglich jeweils die strengeren 
Anforderungen herangezogen, um so eine möglichst umfassende 
Öffentlichkeitsbeteiligung zu gewährleisten.  
 
UVP-Bericht, Angaben zur Umweltprüfung, entscheidungserhebliche Berichte 
und Empfehlungen und zweckdienliche Unterlagen 

Die RWE Power AG hat einen UVP-Bericht gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 UVPG vorgelegt, der 
zugleich Angaben enthält, die von der Bezirksregierung im Rahmen der Erstellung des 
Umweltberichts gemäß § 40 Abs. 1 S. 1 UVPG, § 8 Abs. 1 S. 1 ROG herangezogen werden 
können (kombinierter UP/UVP-Bericht). Darüber hinaus hat die RWE Power AG u.a. die 
folgenden Fachunterlagen, teils mit weiteren Anlagen, vorgelegt:  

 Fachbeitrag Natur & Landschaft 
 Artenschutz terrestrisch 
 Artenschutz aquatisch 
 FFH Venloer Scholle 
 FFH schollenübergreifend 
 Klimaökologische Bewertung 
 Archäologischer Fachbeitrag (Abbaubereich) 
 Bau- und Bodendenkmale im Untersuchungsgebiet (Wasser) 
 Lärmprognose 
 Staubniederschlagsmessungen 
 Standsicherheitsnachweis 
 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie 
 Übersicht Grundwasserentnehmer 
 Grundwassermodell – Bericht 2024 
 Prognose zur Grundwassergüte im Kippen-Abstrombereich 
 Prognose zur limnologischen Entwicklung des Tagbebausees 
 Übersicht zu den Oberflächengewässern 
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 Transparenzvereinbarung 
 Jahresbericht Bergschäden 2023 
 Absichtserklärung Ersatzpachtland 1992 
 Gewährleistungsvereinbarung Neulandböden 

 
Öffentliche Auslegung / Veröffentlichung 

Der Entwurf des Braunkohlenplans einschließlich der zeichnerischen Festlegung und 
einschließlich der Angaben zum Umweltbericht i.S.v. § 8 Abs. 1 ROG, der von der 
Bergbautreibenden (RWE Power AG) vorgelegte kombinierte UP/UVP-Bericht mit den 
Angaben der Bergbautreibenden (RWE Power AG) zur Umweltprüfung einschließlich 
der Umweltverträglichkeitsprüfung und die vorgelegten vorstehend aufgeführten 
Fachunterlagen können im Zeitraum vom 

27. Oktober 2025 bis einschließlich 19. Dezember 2025 

über die nachfolgende Internetadresse eingesehen und heruntergeladen werden: 

https://www.kaarst.de/planunterlagen-aenderungsverfahren-braunkohlenplan 
 
Hinweis: Zusätzlich werden die Unterlagen in Papierform nach § 27b Abs. 1 VwVfG in 
folgenden Gemeinden und Städten ausgelegt: Bedburg, Erkelenz, Jüchen, 
Mönchengladbach, Titz und Viersen. 
 
Äußerungen 

Äußerungen (Einwendungen oder Stellungnahmen) zum Plan/Vorhaben können vom 
  

27. Oktober 2025 bis einschließlich zum 19. Januar 2026 
 

 elektronisch über das Beteiligungsportal „Beteiligung NRW“ unter dem 
folgenden Link: https://beteiligung.nrw.de/k/1016837 

(Die Stellungnahme sollte möglichst in das Inhaltsfeld eingetragen und nicht als 
PDF hochgeladen werden. Dies erleichtert die technische Weiterverarbeitung 
erheblich.), 

 per Mail an die E-Mail braunkohlenplanung@bezreg-koeln.nrw.de, 

(Stellungnahme bevorzugt als Text und nicht als Anhang im pdf Format.) 
 per Post an die Bezirksregierung Köln, Dezernat 32, 50606 Köln, 
 per Fax der Bezirksregierung Köln: 0221/147-2905, 
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 oder zur Niederschrift bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 32, 
Dienstgebäude Scheidtweilerstraße 4, 50933 Köln (für die Niederschrift vor Ort 
wird um telefonische oder schriftliche Anmeldung unter der 0221/147-3395 
(Frau Bartsch) oder -3066 (Herr Wigger) oder braunkohlenplanung@bezreg-
koeln.nrw.de gebeten, 

 und / oder per Mail / per Post / per Fax oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Kaarst 

o per E-Mail an infobuero.planen-bauen@kaarst.de 
o oder per Post an die Stadtverwaltung Kaarst, Bereich 63, Am Neumarkt 2, 

41564 Kaarst 
o oder per Fax an die Stadt Kaarst an 02131/987-7853 oder -7884 
o oder zur Niederschrift bei der Stadt Kaarst, Bereich 63, 

Verwaltungsdienststelle Büttgen, Rathausplatz 23, 41564 Kaarst (für die 
Niederschrift vor Ort wird um telefonische oder schriftliche Anmeldung 
unter der 02131/ 987-884 (Frau Till) oder -853 (Herr Humpesch) oder 
infobuero.planen-bauen@kaarst.de gebeten) 

 

vorgebracht werden. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Stellungnahmen der öffentlichen Stellen über das 
Portal „Beteiligung NRW“ erfolgen sollen; deren Stellungnahmen können in 
begründeten Fällen schriftlich vorgebracht werden.  

Einwendungen und Stellungnahmen sollten unter Angabe des vollständigen Namens 
und der Anschrift des Einwendenden / Stellungnehmenden abgegeben werden. Bei 
Eigentumsbeeinträchtigungen sind möglichst die Flurstücknummer und die 
Gemarkungen der betroffenen Grundstücke anzugeben. Eine gesonderte 
Benachrichtigung über den Eingang der Einwendungen und Stellungnahmen erfolgt 
nicht. 

Die fristgerecht eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen werden im 
weiteren Verfahren in die Abwägung durch den Braunkohlenausschuss einbezogen. 
Mit Ablauf der Äußerungsfrist sind Einwendungen und Stellungnahmen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen. Durch Einsichtnahme in 
die Planunterlagen und Abgabe von Einwendungen / Stellungnahmen, Teilnahme an 
einem Erörterungstermin (bzw. Onlinekonsultation, Video- oder Telefonkonferenz) 
oder Vertreterbestellung entstehende Aufwendungen werden nicht erstattet. 
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Weitere wichtige Informationen 

 
1. Bei der Abgabe von Einwendungen oder Stellungnahmen seitens der Beteiligten 

werden zum Zwecke der Durchführung des Verfahrens persönliche Daten 
erhoben. Alle persönlichen Daten werden von der Bezirksregierung Köln in 
Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den geltenden Bestimmungen zum Datenschutz 
verarbeitet. 

2. Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und die rechtzeitig abgegebenen 
Stellungnahmen werden an die Bergbautreibende weitergeleitet und in einem 
Termin erörtert, der noch bekannt gemacht werden wird (Erörterungstermin). 
Diejenigen Personen, die Einwendungen oder Stellungnahmen erhoben haben 
bzw. – bei gleichförmigen Einwendungen oder Stellungnahmen – deren Vertreter 
oder Bevollmächtigte werden von dem Erörterungstermin gesondert 
benachrichtigt. Falls mehr als 50 solche Benachrichtigungen vorzunehmen sind, 
sollen diejenigen, die Einwendungen oder Stellungnahmen erhoben haben, von 
dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt 
werden. Die Vertretung durch eine bevollmächtigte Person ist möglich. Die 
Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen. Bei 
Ausbleiben von Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne diese 
verhandelt werden. Anstelle eines Erörterungstermins kann eine Online-
Konsultation oder mit Einwilligung der zur Teilnahme Berechtigten eine Video- 
oder Telefonkonferenz nach § 27c VwVfG durchgeführt werden. Auch in diesen 
Fällen wird der Termin vorab bekannt gemacht. 

3. Die Träger öffentlicher Belange werden gesondert beteiligt. Auch deren 
Stellungnahmen werden im weiteren Verfahren in die Abwägung durch den 
Braunkohlenausschuss einbezogen. 

4. Nach Feststellung durch den Braunkohlenausschuss bedürfen die 
Braunkohlenpläne der Genehmigung der Landesplanungsbehörde im 
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministerien und im Benehmen 
mit dem für die Landesplanung zuständigen Ausschuss des Landtages. Zur 
Herstellung des Benehmens leitet die Landesregierung den Entwurf der 
Genehmigung dem Landtag mit einem Bericht über das Genehmigungsverfahren 
zu (§ 29 Abs. 1 S. 1 und S. 2 LPlG NRW). 

5. Diese Bekanntmachung ist auch auf dem UVP-Portal einsehbar unter der Adresse: 
https://www.uvp-verbund.de/startseite 

6. Es erfolgt auch eine elektronische öffentliche Auslegung der Planunterlagen in 
den folgenden Gemeinden und Städten: Hückelhoven, Erkelenz, Titz, 
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Wassenberg, Wegberg, Mönchengladbach, Bedburg, Bergheim, Jüchen, 
Grevenbroich, Rommerskirchen, Dormagen, Neuss, Korschenbroich, Kaarst, 
Niederkrüchten, Schwalmtal, Viersen, Brüggen, Willich, Nettetal, Meerbusch. Die 
dortigen Auslegungen werden ebenfalls vorher nach Maßgabe der einschlägigen 
Bestimmungen bekannt gemacht. Im Rahmen der dortigen Beteiligung können 
bei den Gemeinden und Städten ebenfalls Einwendungen erhoben und 
Stellungnahmen vorgelegt werden. Eine mehrfache Äußerung ist jedoch nicht 
erforderlich. Vielmehr werden alle fristgerecht entweder bei der Bezirksregierung 
oder bei den genannten Gemeinden und Städten eingehenden Einwendungen 
und Stellungnahmen in die Abwägung durch den Braunkohlenausschuss 
einbezogen. 

7. Es wird darauf hingewiesen, dass etwaige Einwendungen oder Stellungnahmen 
von Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung befugt sind, Rechtsbehelfe 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung einzulegen, bei 
den oben genannten Stellen (Beteiligungsportal „Beteiligung NRW“, 
Bezirksregierung Köln, Gemeinden) innerhalb der oben unter „Äußerungen“ 
genannten Frist vorzubringen sind. 

 

Bei Fragen zu den Möglichkeiten der Beteiligung, wenden Sie sich bitte an die 
Regionalplanungsbehörde telefonisch unter der 0221/147-3395 (Frau Bartsch) oder -
3066 (Herr Wigger), unter der E-Mail an braunkohlenplanung@bezreg-
koeln.nrw.de oder schriftlich an die Bezirksregierung Köln, Dezernat 32, 50606 Köln. 

 
 
Stadt Kaarst, den 20.10.2025 
 

gez. 
Wigger 
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Amtliche Bekanntmachung zur 38. öffentlichen Sitzung des Rates der Stadt 
Kaarst  

 
Am Donnerstag, dem 30.10.2025, 18.00 Uhr, findet im Bürgerhaus, Clubraum 3, 2. 
Etage, Am Neumarkt 6, 41564 Kaarst, die 38. öffentliche Sitzung des Rates der Stadt 
Kaarst statt. 
 

Tagesordnung 

 

I. Öffentlicher Teil 

 

1 Änderung und Erweiterung der Tagesordnung  

  

2 Bericht über nicht ausgeführte Beschlüsse 
Vorlage: X/4096  

  

3 Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner gem. § 21 der Geschäftsordnung 

  

4 Erwerb einer Mikrofonanlage für den Ratssaal (Clubraum III, Bürgerhaus) 
Vorlage: X/4077/1  

  

5 Haushalt  

  

5.1 Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Kaarst zum 31.12.2024, Behandlung 
des Jahresergebnisses und Entlastung der Bürgermeisterin 
Vorlage: X/4101/1  

  

5.2 Einbringung des Haushaltsentwurfs 2026 
Vorlage: X/4106  

  

5.3 Gewährung von Zuschüssen an die Schützenbruderschaften in der Stadt Kaarst 
in 2025 
Vorlage: X/4104  
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5.4 Antrag auf Zuschuss für Rosenmontag 
Vorlage: X/4107  

  

6 Gebühren  

  

6.1 Erhebung von Straßenreinigungsgebühren im Haushaltsjahr 2026 
Vorlage: X/4003  

 

6.2 Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren im Haushaltsjahr 2026 
Vorlage: X/4004  

  

6.3 Erhebung von Abwassergebühren im Haushaltsjahr 2026 
Vorlage: X/4005  

  

6.4 Erhebung von Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen im 
Haushaltjahr 2026 
Vorlage: X/4006  

  

7 Bebauungspläne  

  

7.1 Bebauungsplan Nr. 135 „Jahnstraße“ -Kaarst-, 1. Beschluss zur Abwägung nach 
erneuter Veröffentlichung, 2. Satzungsbeschluss 
Vorlage: X/3949  

  

7.2 Bebauungsplan Nr. 124 „Im Rottfeld / Lange Hecke“ -Kaarst-, 1. Beschluss zur 
Abwägung nach erneuter Veröffentlichung, 2. Satzungsbeschluss 
Vorlage: X/4024  

  

7.3 Bebauungsplan Nr. 20F „Stakerseite Hinterfeld“ -Kaarst-, 2. Änderung, 1. 
Beschluss aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, 2. 
Satzungsbeschluss 
Vorlage: X/4029  

  

7.4 Bebauungsplan Nr. 2D „An der Alten Mühle“ -Kaarst-, 2. Änderung, 1. Beschluss 
aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, 2. Satzungsbeschluss 
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Vorlage: X/4030  

  

8 Neubau Grundschule Stakerseite - Leistungsverzeichnisse Teil 5 
Vorlage: X/4103  

  

9 Kinderbetreuung in besonderen Fällen - hier: Eltern-Kind-Gruppe 
Vorlage: X/4052/1  

  

10 Vorstellung der Ergebnisse zur Einführung einer neuen Stadtbuslinie in Kaarst 
Vorlage: X/4085  

  

11 Sportstättenentwicklungsplanung - Sportflächen Stadtmitte - Überdachtes 
Kleinspielfeld Stakerseite 
Vorlage: X/4112  

  

12 Anfrage der FDP-Fraktion vom 02.09.2025 zur Beherbergungssteuer 
Vorlage: X/4108  

  

13 Umbaumaßnahme der Unfallhäufungsstelle Kreisverkehr Maubisstraße 
Vorlage: X/4115  

  

14 Verlängerung Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung 
Vorlage: X/4100  

  

15 Unterrichtung des Stadtrates und Anfragen der Ratsmitglieder gem. § 19 der 
Geschäftsordnung  

  
II. Nichtöffentlicher Teil 

 

16 Vergabeangelegenheiten  

  

16.1 Vergabeangelegenheit Baubetriebshof 
Vorlage: X/4095  
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16.2 Vergabeangelegenheit 
Vorlage: X/4097  

  

16.3 Vergabeangelegenheit 
Vorlage: X/4105  

  

17 Verkauf kommunaler Gebäude 
Vorlage: X/4021  

  

18 Veräußerung von kommunalen Liegenschaften 
Vorlage: X/4018  

  

19 Erweiterung Katholische Grundschule Kaarst 
Vorlage: X/4111  

  

20 Unterrichtung des Stadtrates und Anfragen der Ratsmitglieder gem. § 19 der 
Geschäftsordnung  

  

 
Kaarst, den 16.10.2025 
Die Bürgermeisterin 
 
 
Gez. 
Ursula Baum 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESSUM 
 
 

Herausgeber 
Stadt Kaarst 

Die Bürgermeisterin 
Am Neumarkt 2 I 41564 Kaarst 

Tel.: +49 2131 987 0 
Fax: +49 2131 987 400 
E-Mail: info@kaarst.de 

www.kaarst.de 
 
 
 

Das Amtsblatt ist das offizielle Verkündungsorgan der Stadt Kaarst.  Es erscheint bei Bedarf und hängt 
an den Verwaltungsgebäuden in Büttgen und Kaarst zur Einsichtnahme aus. Dort ist das Amtsblatt auch 

in gedruckter Form zur Mitnahme verfügbar. Ferner kann das Amtsblatt unter 02131 987102 als 
Postversand angefordert werden. Das Amtsblatt steht im Internet unter der Adresse 
www.kaarst.de/amtsblatt bereit und ist dort auch als kostenloser Download abrufbar. 

WWW.KA- A8R-ST.DE 


